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Gesundheitswesen  

= Korruption?

Strafrecht – Steuern – Versicherung



Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gesundheitssystem in Deutschland dient nicht 

nur dem Auftrag, kranke Menschen zu heilen und 

zu pflegen, sondern stellt auch ein ungeheuer gro-

ßes und komplexes Verteilungssystem von Dienst-

leistungen und von Gütern dar. Sein Umfang lässt 

ihm einen maßgeblichen Einfluss auf unser Wirt-

schafts- und Finanzsystem zukommen. Die aktuel-

len politischen Diskussionen zur Bürgerversicherung 

zeigen, wie wichtig dieser Bereich für unsere Volks-

wirtschaft eingeschätzt wird und wie kontrovers die 

Positionen der politisch Verantwortlichen sind. Ein 

Verteilungssystem führt zwangsläufig und imma-

nent zu Verteilungskämpfen. Schnell bewegen sich 

die Beteiligten dann in Bereichen, die als unverein-

bar mit den Interessen der staatlichen Gemeinschaft 

bewertet werden. Dann kommt es dazu, dass der 

Staat durch neue Gesetze solch unerwünschtes Ver-

halten unter Strafe stellt.

Die seit Sommer 2016 geltenden Regeln zur Kor-

ruption im Gesundheitswesen werfen gerade bei 

sachlich notwendigen Kooperationsvereinbarungen 

noch viele Fragen auf. Diese und weitere sich aus 

dem Gesetz ergebende Unsicherheiten wollen wir 

in unserer Veranstaltung soweit möglich klären bzw. 

deutlichere Konturen geben. Sie erkennen dann 

leichter, ob Sie sich bereits in einem Risikobereich 

bewegen und Vorsorge treffen sollten.

Weitgehend unentdeckt von öffentlicher Aufmerk-

samkeit blieb bislang das neue Recht der Vermö-

gensabschöpfung vom Sommer 2017. Sein poli-

tisch erklärtes Ziel ist die Wiedergutmachung von 

Schäden beim Verletzten. Allerdings wurden dabei  

unter dem Schlagwort „Verbrechen dürfen sich 

nicht lohnen“ eine Reihe gewichtiger Eingriffsmög-

lichkeiten des Staates verpflichtend festgeschrie-

ben, die zu bösen Überraschungen führen können.

Die Betriebsprüfungen der Finanzämter für die Jah-

re bis 2016 rücken näher. Das neue Korruptions-

recht für das Gesundheitswesen wird dabei erst-

mals bei den Bewertungen der Steuerbehörden mit 

einbezogen werden. Was hat man also aufgrund 

der neuen Strafvorschriften bei diesen Prüfungen 

zu erwarten, ggf. zu befürchten? Daneben werden 

wir Sie darüber informieren, was ein Abschluss-

prüfer mit Rücksicht auf die neuen Regeln prüfen, 

aber auch berichten muss.

Das Netz der staatlichen Vorgaben wurde in den 

letzten zwei Jahren erneut enger. Das Risiko, durch 

den bloßen Verdacht eines Fehlverhaltens scharfe 

staatliche Reaktionen auszulösen, hat sich weiter 

vergrößert. Wir wollen Ihnen mit unseren Informa-

tionen aber nicht nur Sorgen bereiten. Wir werden 

Ihnen auch zeigen, wie Sie durch gut darstellbare 

organisatorische Verbesserungen für Ihren Schutz 

sorgen können. Und wir sagen Ihnen auch, wie es 

möglich ist, sich durch Versicherungen vor existen-

ziellen Nachteilen zu schützen.

Wir sind sicher, Ihnen an diesem Abend nicht nur 

einen praxisorientierten Überblick zu den aktuellen 

rechtlichen Risiken in Ihrem Arbeitsumfeld zu ge-

ben, sondern auch Anregungen, was an Präventio-

nen notwendig und sinnvoll möglich ist. 

Wir freuen uns auf Sie und verbleiben mit freundlichen Grüßen

 Hans-Peter Huber  Brent Schanbacher Dr. Alexander Klein

 Danckert Huber Bärlein Ebner Stolz Funk Gruppe

Kooperation im Gesundheits-
wesen = Korruption?



aGenda

18:00 Uhr Empfang

18:20 Uhr ein komplexes system und seine risiken 

 Ellis Huber

18:35 Uhr „nicht alles ist strafbar“ – zu Korruption, Kooperation und angemessenheit im 

Gesundheitswesen

 Dr. Claudia Letzien (Staatsanwaltschaft Berlin)

18:50 Uhr „wie gewonnen so zerronnen“ – oder das neue recht der Gewinnabschöpfung 

Hans-Peter Huber (Danckert Huber Bärlein)

19:05 Uhr „die steuer bringt es an den tag“ – Betriebsprüfungen und andere Formen der  

entdeckung 

 Brent Schanbacher, Christian Bittorf (Ebner Stolz)

19:20 Uhr „prävention und hilfe in not“ – Compliance-management und Versicherungs-

lösungen  

 Dr. Alexander Klein, Mathias Lenschow (Funk Gruppe)

19:35 Uhr Verdiente Stärkung nach den Schrecken
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Bar jeder Vernunft

Schaperstr. 24

10719 Berlin

donnerstaG, 15. FeBruar 2018

18:00 – 22:00 Uhr

anFahrt

www.bar-jeder-vernunft.de

termin und  
VeranstaltunGsort

Wir freuen uns, wenn Sie sich zu unserer Veranstal-

tung anmelden. Wir bitten Sie, den beigefügten 

Anmeldebogen bis spätestens 8. Februar 2018 an 

uns zu schicken. Gerne können Sie auch die Mög-

lichkeit der Online-Anmeldung auf unserer Home-

page unter www.ebnerstolz.de/veranstaltungen 

nutzen. 

Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei. Soweit Sie 

im öffentlichen Dienst tätig sind, bitten wir Sie, 

selbständig zu prüfen, ob Sie die Teilnahme an die-

ser Veranstaltung von Ihrem Vorgesetzten geneh-

migen lassen müssen. Es werden Speisen im Wert 

von EUR 18,00 pro Person angeboten werden.

Bei Fragen wenden Sie sich gern an:

Hans-Peter Huber 

Tel. + 49 30 8872839-0

huber@danckert-huber.com

Brent Schanbacher 

Tel. +49 711 2049-1146

brent.schanbacher@ebnerstolz.de

Dr. Alexander Klein 

Tel. +49 30 250092-810

a.klein@funk-gruppe.de

anmeldunG und 
anspreChpartner



 ellis huBer  

 Arzt und Gesundheitspolitiker

 dr. Claudia letzien  

 Staatsanwältin, Abteilung  

 Wirtschaftsstrafsachen,  

 Staatsanwaltschaft Berlin 

 hans-peter huBer  

 Rechtsanwalt

 Danckert Huber Bärlein

 Brent sChanBaCher  

 Wirtschaftsprüfer und  

 Steuerberater

 Partner

 Ebner Stolz

 dr. alexander Klein  

 Funk Gruppe

 

 Christian BittorF  

 Steuerberater

 Prokurist

 Ebner Stolz

 mathias lensChow  

 Funk Gruppe

 

reFerenten



anmeldunG

Ebner Stolz

Frau Daniela Murawski

Chausseestraße 128/129 

10115 Berlin

Tel. +49 30 283992-10

Fax +49 30 283992-99

B-Veranstaltungen@ebnerstolz.de

Kooperation im Gesundheitswesen = Korruption? 

	 donnerstag, 15. Februar 2018,  18:00 - 22:00 Uhr (Anmeldefrist: 8. Februar 2018)

	 Wir haben Interesse an Inhouse-Schulungen, die speziell auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten sind.  

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 

Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei. Soweit Sie im öffentlichen Dienst tätig sind, bitten wir Sie, selbständig zu prüfen, 

ob Sie die Teilnahme an dieser Veranstaltung von Ihrem Vorgesetzten genehmigen lassen müssen. Es werden Speisen im 

Wert von EUR 18,00 pro Person angeboten werden.

anmeldedaten 

Namen und Funktionen

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Firma:   ...............................................................................................................................................

Adresse:  ...............................................................................................................................................

Telefon/Fax:  ...............................................................................................................................................

E-Mail:   ...............................................................................................................................................

Unterschrift:  ...............................................................................................................................................


